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Vertraulich ! 

 

Kabinettsprotokoll Nr. 160 

vom 15. März 1920. 

 

Anwesend: 

Sämtliche Kabinettsmitglieder, ausgenommen die Staatssekretäre Dr. M a y r, S t ö c k l e r 

und Ing. Z e r d i k; ferner die Unterstaatssekretäre G l ö c k e l, M i k l a s, Dr. R e s c h und 

Dr. W a i s s . 

 

Zugezogen: 

Zu Punkt 3: vom Staatsamt für Heereswesen: Sektionschef Dr. K r a l o w s k y, 

vom Staatsamt für Finanzen: Ministerialrat C z e c h, 

zu Punkt 4: „ „ „ : „ Dr. W i l f l i n g. 

 

Vorsitz: 

Staatskanzler Dr. R e n n e r 

(in der Folge vertretungsweise Vizekanzler F i n k) 

 

Dauer: 

10.00 – 13.15 

 

Reinschrift (19 Seiten), Konzept, stenographische Mitschrift, Entwurf der TO 

Nicht behandelte Beilage betr. Memorandum über die Sitzung des Organisationskomitees der 

Reparationskommission in Paris, an der die StSekr. f. Finanzen und für Volksernährung 

teilnahmen (4 Seiten); siehe auch KRP Nr. 158, Punkt 9 

 

Inhalt: 

1. Gesetzesbeschluss des n. ö. Landtages, betreffend die Regelung der Rechtsverhältnisse 

des Lehrstandes an den öffentlichen Volks- und Bürgerschulen in Niederösterreich. 

2. Gesetzesbeschluss des Salzburger Landtages, betreffend Abgaben für 

Amtshandlungen des Salzburger Stadtmagistrates. 

3. Militärabbaugesetz. 

4. Nachtrag zum Besoldungsübergangsgesetz. 
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Beilagen: 

Beilage zu Punkt 1 betr. Vortrag des Unterrichtsamtes über einen Gesetzesbeschluss der nö. 

Landesversammlung zur Regelung der Rechtsverhältnisse des Lehrstandes an den 

öffentlichen Volks- und Bürgerschulen in NÖ (2 Seiten, zweifach) 

Beilage zu Punkt 2 betr. Vortrag des StA. f. Inneres und Unterricht über den 

Gesetzesbeschluss des Salzburger Landtages hinsichtlich Abgaben für Amtshandlungen des 

Salzburger Stadtmagistrates (6 Seiten) 

Beilage zu Punkt 3 betr. Vortrag des StA. f. Heerwesen über den Entwurf zum 

Militärabbaugesetz (6 Seiten) 

Beilage zu Punkt 4 betr. Nachtrag zum Besoldungsübergangsgesetz mit Begründung (10 

Seiten, gedruckt, zweifach) 

 

Der V o r s i t z e n d e erinnert daran, dass sich gestern der Tag gejährt habe, an welchem 

die von der Nationalversammlung gewählte Staatsregierung ihr Amt übernommen habe. Sie 

blicke auf ein Jahr reicher, tief eingreifender Arbeit zurück. Er glaube, dass es vornehmlich 

dieser im steten innigen Einvernehmen mit der Nationalversammlung vollbrachten Arbeit zu 

verdanken sei wenn dieses Jahr ohne schwere Erschütterungen für den Staat verlaufen sei. Er 

knüpfe daran die zuversichtliche Hoffnung, dass es der Staatsregierung auch weiterhin 

gelingen werde, die Geschicke unseres Landes auf dem Boden der Demokratie mit 

Vermeidung jedweder Diktatur von rechts oder links zu führen.  

 

1. 

Gesetzesbeschluss des n. ö. Landtages betreffend die Regelung der Rechtsverhältnisse des 

Lehrstandes an den öffentlichen Volks-und Bürgerschulen in Niederösterreich. 

Unterstaatssekretär G l ö c k e l führt aus, dass das Diensteinkommen und die Ruhegenüsse 

der Lehrpersonen der öffentlichen Volks- und Bürgerschulen in Niederösterreich mit 

Ausschluss des Schulbezirkes Wien und die Versorgungsgenüsse ihrer Hinterbliebenen 

dermalen durch das Gesetz vom 30. Oktober 1919, L.G.Bl. Nr. 434 geregelt seien. Nunmehr 

habe der n. ö. Landtag in seiner Sitzung vom 9. März d. J. einen Gesetzesentwurf zum 

Beschluss erhoben, womit einige Bestimmungen dieses Gesetzes abgeändert werden. Die 

Abänderungen gehen im Wesentlichen dahin, dass das Diensteinkommen der erwähnten 

Lehrpersonen dem der Staatsbeamten der VII. bis XI. Rangsklasse nach dem 

Besoldungsübergangsgesetz vom 18. Dezember 1919, St.G.Bl. Nr. 570, angeglichen wird. 
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Die Vorrückungsfristen weichen von denen für die Staatsbeamten geltenden ein wenig ab; 

auch die Bemessung der Ruhegenüsse erfolge nach der Bemessungsgrundlage des 

Besoldungsübergangsgesetzes. Damit habe der n. ö. Landtag den einhellig von der 

Lehrerschaft ausgesprochenen Wünschen nach Gleichstellung für die Lehrpersonen 

Niederösterreichs außerhalb Wiens mit den Staatsbediensteten Rechnung getragen. 

Da gegen den Gesetzesbeschluss kein Anstand obwalte, stelle der sprechende 

Unterstaatssekretär den Antrag, der Kabinettsrat wolle ihn ermächtigen, der Landesregierung 

zu eröffnen, dass gegen den oberwähnten Gesetzesbeschluss vom 9. März 1920 eine 

Vorstellung nicht erhoben und der sofortigen Kundmachung des Gesetzes zugestimmt werde. 

Der Kabinettsrat erteilt die erbetene Ermächtigung. 

 

2. 

Gesetzesbeschluss des Salzburger Landtages, betreffend Abgaben für Amtshandlungen des 

Salzburger Stadtmagistrates. 

Staatssekretär E l d e r s c h teilt mit, dass der Salzburger Landtag in seiner Sitzung am 13. 

Februar d. J., einen Gesetzesbeschluss, betreffend Abgaben für Amtshandlungen des 

Salzburger Stadtmagistrates, gefasst habe. 

Gegen den Gesetzentwurf ergeben sich gewichtige verfassungsrechtliche sowie mehrfache 

verwaltungs-und finanzpolitische Bedenken. 

In verfassungsrechtlicher Beziehung sei zu bemerken, dass die Einführung von Gebühren 

in autonomen Städten im Wege von Landesgesetzen für Amtshandlungen des übertragenen 

Wirkungskreises zu den verschiedenen verwaltungsrechtlichen Gesetzen (Gewerbeordnung, 

Versicherungsgesetze, Ehegesetzgebung u. s. w.) in Widerspruch stünde, die die Vornahme 

dieser Verwaltungsakte durch die Gemeinden b e d i n g u n g s l o s in Anspruch nehmen. 

Durch diese verwaltungsrechtlichen Gesetze sei den Parteien ein subjektives Recht auf die 

bedingungslose Vornahme der dortselbst vorgesehenen Verwaltungsakte nach Maßgabe der 

staatsgesetzlichen Vorschriften eingeräumt, das ihnen im Wege der Landesgesetzgebung nicht 

geschmälert werden könne. Die Einführung von Gebühren für diese staatsgesetzlich 

geregelten Verwaltungsakte würde somit einen Eingriff in die verfassungsrechtliche 

Kompetenz der Staatsgesetzgebung bedeuten. 

Vom verwaltungspolitischen Standpunkte wäre insbesondere den Einwendungen des 

Staatsamtes für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten beizustimmen, das in eingehenden 

Ausführungen auf die schwere Schädigung der industriellen, gewerblichen und 

kommerziellen Interessen durch die Einführung besonderer kommunaler Abgaben neben den 
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staatlichen Gebühren hingewiesen habe. Außerdem ergebe sich daraus die Gefahr, dass 

derartige Gebühren in den einzelnen Städten in der Folge nach ganz verschiedenen 

Gebührensätzen zur Einhebung gelangen könnten. Diese Verschiedenheit könnte unter 

Umständen soweit gehen, dass durch eine lokale Gebührenpolitik die Inanspruchnahme 

gewisser Geschäfte der politischen Verwaltung (z. B. Erteilung von Konzessionen, Vornahme 

von Ziviltrauungen u. dgl.) außerordentlich erschwert oder geradezu unmöglich gemacht 

würde. Das Gesetz würde namentlich im Anbetracht der gegenwärtigen finanziellen Lage der 

Gemeinden sicherlich vielfach Nachahmung finden, so dass die Staatsregierung bei der 

präjudiziellen Bedeutung eines solchen Gesetzes schwer in der Lage wäre, jene Grenze zu 

finden, bis zu welcher noch Wünsche auf Einführung von Gebühren der in Rede stehenden 

Art erfüllt werden können oder bei der solchen Wünschen unbedingt entgegengetreten 

werden müsse. 

In finanzpolitischer Beziehung bedeute die Einhebung derartiger Gemeindegebühren von 

Amtshandlungen, die schon Anlass zur Einhebung einer Staatsgebühr geben, eine weitere 

Belastung, die die Entwicklung der Gesetzgebung über das staatliche Gebührengefäll zu 

hemmen imstande sei. Außerdem begegne die von der Stadtgemeinde Salzburg in erster Linie 

vorgesehene Einhebung der Gebühren durch Verwendung von Gemeindestempelmarken 

Bedenken, die aus der gleichzeitigen Anbringung dieser Marken neben den staatlichen 

Stempelmarken abgeleitet werden. 

Redner stelle daher den Antrag, der Kabinettsrat wolle das Staatsamt für Inneres und 

Unterricht anweisen, gegen den vorliegenden Gesetzesbeschluss vorläufig im telegraphischen 

Wege Vorstellung zu erheben und diese Vorstellung im Einvernehmen mit den beteiligten 

Zentralstellen im Sinne der vorstehenden Ausführungen nachträglich eingehend zu 

begründen. Der Staatsregierung bliebe hiebei für den Fall, als der Landtag auf dem 

Gesetzesbeschluss beharren sollte, vorbehalten, den Gesetzesbeschluss vor dem 

Verfassungsgerichtshofe anzufechten. 

Der Kabinettsrat erhebt diesen Antrag zum Beschluss. 

 

3. 

Militärabbaugesetz. 

Staatssekretär Dr. D e u t s c h bringt dem Kabinettsrate zur Kenntnis, dass der zum 

Berichterstatter über das Militärabbaugesetz im Finanz- und Budgetausschusse gewählte 

Abgeordnete S c h ö n s t e i n e r den Vertretern der Staatsämter für Heereswesen und für 

Finanzen jene Abänderungsanträge bekanntgegeben habe, die er im Ausschuss vorzubringen 
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gedenke. Hinsichtlich einer Reihe dieser Anträge sei ein Einvernehmen mit dem Staatsamt für 

Finanzen erzielt worden. Bezüglich dreier Anträge bestünden jedoch noch 

Meinungsverschiedenheiten mit diesem Staatsamte. Die betreffenden Abänderungsvorschläge 

lauten: 

1. Allen mit Abfertigung ausscheidenden Berufsmilitärpersonen, die eine Dienstzeit 

von 19 oder weniger anrechenbaren Jahren aufweisen, wird eine Übergangsgebühr zur 

Erleichterung des Berufswechsels gewährt. Diese setzt sich aus einem fixen Betrag - bei 

Gagisten und Gagistenanwärtern 2520 K, bei Gagisten ohne Rangsklasse und 

Berufsunteroffizieren 1800 K und weiters aus dem Ortszuschlag, den Teuerungszulagen 

und der gleitenden Zulage zusammen. 

2. Die Abfertigungen werden - ohne Rücksicht auf die durch die Geldentwertung 

längst überholte Verordnung vom 21. November 1918 - derart festgesetzt, dass sie ein 

Vielfaches der nach dem Mililtär - Besoldungsübergangsgesetz zu errechnenden 

Ruhegenussbemessungsgrundlage bilden. Die Abstufung des Vielfachen erfolgt in 

Anlehnung an § 4 des Pensionsbegünstigungsgesetzes. 

3. Auch die Berufsmilitärpersonen in der Dienstaltersklasse zwischen 14 und 24 

Jahren erhalten Pensionen nach den Gebührsätzen des Militär - 

Besoldungsübergangsgesetzes, doch sind diese Pensionen in der Dienstalterskategorie 

zwischen 14 und 19 Jahren abbaufähig. Die Minderung wird in der Art durchgeführt, dass 

von der Gesamtheit der Pensionsgebühren der Betrag abgezogen wird, um den das sonstige 

Einkommen des Pensionsberechtigten im Vorjahre das doppelte Ausmaß seiner gesamten 

Pensionsgebühren überstiegen hat. Die Pensionen werden insolange zur Gänze eingestellt, 

als das sonstige Einkommen im Vorjahre das dreifache Ausmaß der Pensionsgebühren 

überstiegen hat. 

Der sprechende Staatssekretär verweist darauf, dass Abgeordneter S c h ö n s t e i n e r die 

Referentenstelle niederzulegen beabsichtige, falls die Regierung seinen Vorschlägen nicht 

zustimme. Da in diesem Falle eine Verzögerung in der parlamentarischen Behandlung des 

Gesetzes eintreten würde, welche die staatsfinanziell sehr ins Gewicht fallende Folge hätte, 

dass das Abbaugesetz nicht vor dem neuen Besoldungsübergangsgesetz erledigt werden 

könnte, so beantrage Redner, der Kabinettsrat wolle den Abänderungsanträgen beitreten, 

gleichzeitig aber verlangen, dass der Abbau, dessen Endtermin im Einvernehmen mit dem 

Staatsamte für Finanzen auf den 1. September d. J. verlegt worden sei, sofort in Angriff 

genommen und bis zu diesem Termin auch tatsächlich beendet werde. 

Nach einer längeren Debatte, an welcher sich außer dem Vorsitzenden noch Vizekanzler 
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F i n k, Staatssekretär Dr. R e i s c h und Unterstaatssekretär Dr. R e s c h sowie Sektionschef 

Dr. K r a l o w s k y und Ministerialrat C z e c h beteiligten, stimmt der Kabinettsrat zu, dass 

die Angelegenheit im Finanz- und Budgetausschusse auf Grundlage der Vorschläge des 

Abgeordneten S c h ö n s t e i n e r verhandelt und erledigt werde, jedoch mit der Bedingung, 

dass der Abbau längstens bis 1. September d. J. durchgeführt wird. Gleichzeitig wird das 

Staatsamt für Heerwesen angewiesen, allmonatlich dem Staatsamte für Finanzen über den 

Fortgang des Abbaues Bericht zu erstatten. 

 

4. 

Nachtrag zum Besoldungsübergangsgesetz. 

Staatssekretär Dr. R e i s c h teilt mit, dass das Staatsamt für Finanzen auf Grund der in der 

Zeit vom 6. bis 9. März d. J. stattgefundenen kontradiktorischen Verhandlungen zwischen 

Vertretern der öffentlichen Haushaltungen und Vertretern der Organisationen der öffentlichen 

Angestellten und der seitens der Regierung gemachten Zugeständnisse einen Gesetzentwurf 

ausgearbeitet habe, welchen er hiemit dem Kabinettsrate zur Genehmigung vorlege. Da die 

Flüssigmachung und Zahlung der neuen, mit 1. März 1920 fälligen Bezüge in diesem Monate 

selbstverständlich nicht mehr möglich sei, habe er in Aussicht genommen, am Tage der 

Verabschiedung der Vorlage durch die Nationalversammlung eine Verfügung wegen 

sofortiger Auszahlung von abgerundeten Vorschüssen auf die für März in Betracht 

kommenden Nachtragsbezüge zu erlassen.  

Die Vorlage, die den Titel führe: „Gesetz, womit einige Bestimmungen der Gesetze vom 

18. Dezember 1919, St.G.Bl. Nr. 570, zur vorläufigen Regelung der Besoldung der 

Zivilstaatsbeamten, Unterbeamten und Diener und der Volksbeauftragten 

(Besoldungsübergangsgesetz), vom 18. Dezember 1919, St.G.Bl. Nr. 571, betreffend die 

Stellung und die Bezüge der Professoren an den staatlichen Hochschulen und 

gleichgehaltenen staatlichen Unterrichtsanstalten und vom 18. Dezember 1919, St.G.Bl. Nr. 

572, zur vorläufigen Regelung der Besoldung der Lehrerschaft an den staatlichen mittleren 

und niederen Unterrichtsanstalten abgeändert und ergänzt werden (Nachtrag zum 

Besoldungsübergangsgesetz), gebe Redner noch zu folgenden Bemerkungen Anlass:  

Die im Art. VI des Entwurfes vorgesehene Verlängerung der Arbeitszeit werde 

naturgemäß eine Verminderung der Überstunden und Mehrdienstleistungen und damit auch 

eine Verringerung der den Staatsangestellten hiefür gewährten besonderen Entlohnungen zur 

Folge haben. Andererseits hätten die Staatsangestellten schon seit längerem unter Hinweis auf 

die gesunkene Kaufkraft des Geldes und die stetig zunehmende Teuerung, die Wiener 
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insbesondere wegen der Erhöhung der Straßenbahnfahrpreise das derzeitige Ausmaß der 

Überstundenentlohnung als durchaus unzulänglich bezeichnet und eine zeitgemäße Regelung 

dieser Bezüge dringend gefordert. In dieser Richtung seien auch zahlreiche Staatsämter und 

andere staatliche Behörden an das Staatsamt für Finanzen herangetreten. Der sprechende 

Staatssekretär erbitte sich daher die Ermächtigung, die gegenwärtig auf Grund des 

Kabinettsratsbeschlusses vom 17. Juni 1919 festgesetzten Entlohnungen für Überstunden und 

Mehrdienstleistungen entsprechend der seither eingetretenen Erhöhung der ständigen Bezüge 

mit Wirksamkeit vom 1. März l. J. mindestens auf das Doppelte zu erhöhen. 

Die den Zivilstaatsangestellten durch das neue Gesetz gewährte ganz bedeutende 

Aufbesserung ihrer Bezüge scheine ihm einen Anlass zu bieten, die einzelnen Angestellten 

zukommenden Kanzleipauschalien aufzuheben. Diese Pauschalien beruhen teils auf 

besonderen, meist veralteten Bestimmungen, teils nur auf vieljähriger Übung und seien 

mannigfaltig, häufig unbegründet abgestuft. Ihr Ausmaß betrage z. B. für einen Konzepts- 

oder Rechnungsbeamten der Zentralleitung des Staatsamtes für Finanzen 28 h, für einen 

Sektionschef 2 K 10 h und für den Staatssekretär 4 K 10 h, für die übrigen Rechnungs- und 

die Kanzleibeamten 42 h bis 1 K 06 h monatlich. Außerdem bestehe noch ein Pauschale für 

die „Sigilliertische“, das im Staatsamt für Finanzen mit 2 bis 10 K monatlich festgesetzt sei. 

Die Liquidierung und Verrechnung dieser Pauschalien sei mit einem Zeit- und 

Arbeitsaufwand verbunden, der zu ihrem an sich unzulänglich gewordenen Ausmaß in gar 

keinem Verhältnisse stehe. Sie seien in jeder Hinsicht gänzlich veraltet, ihre Abschaffung sei 

zum Zwecke der Verwaltungsvereinfachung, insbesondere zur Verminderung der Arbeit der 

liquidierenden Stellen dringend geboten. Redner beantrage daher aus Anlass der Erhöhung 

der Bezüge und der Überstundenentlohnung die Aufhebung dieser Pauschalien für alle 

Ressorts mit Wirksamkeit vom 1. Mai l. J. zu verfügen. 

Im Übrigen wolle der Kabinettsrat die Genehmigung zur Einbringung des vorgelegten 

Entwurfes in der Nationalversammlung erteilen. 

Unterstaatssekretär M i k l a s verweist darauf, dass der Kabinettsrat in seiner Sitzung am 

8. März d. J. nach seinem Antrage beschlossen habe, die in Aussicht genommenen 

Bezugsaufbesserungen hätten sinngemäß auch auf jene Kategorien von öffentlichen 

Angestellten Anwendung zu finden, welche, wie die Seelsorger, nicht im eigentlichen Sinne 

des Wortes den Zivilstaatsangestellten beizuzählen seien. Redner vermisse eine 

Berücksichtigung dieses Beschlusses im vorliegenden Entwurf. 

Weiters halte er die Bestimmung des Art. I, Ortszuschlag, al 2, wonach die Erhöhung des 

Ortszuschlages bei der VI. Rangsklasse abzuschließen habe und den höheren Rangsklassen 



160 – 1920-03-15  8 

nur jene Erhöhungen zugestanden werden sollen, welche sich für die VI. Rangsklasse 

ergeben, für sehr bedenklich. Es sei seiner Anschauung nach allenfalls angängig, die I., II. 

und III. Rangsklasse von einer weiteren Erhöhung des Ortszuschlages auszuschließen, 

bezüglich der IV. und V. Rangsklasse sollte jedoch eine Beschränkung nicht platzgreifen. 

Staatssekretär Dr. D e u t s c h teilt mit, dass das Staatsamt für Heerwesen in Ansehung der 

dem vorliegenden Entwurfe entsprechenden Bezugsaufbesserung der Militärpersonen 

Verhandlungen mit allen in Betracht kommenden Kategorien gepflogen habe. Die 

Bezugsaufbesserungen werden hienach nach folgenden, mit dem Staatsamte für Finanzen 

vereinbarten Grundsätzen erfolgen: 

Die Volkswehrmänner werden den Aushilfsdienern, abzüglich des Relutums für die 

Bekleidung und Unterkunft, gleichgestellt werden; die Wehrmänner (Angehörige der neuen 

Wehrmacht) den Amtsdienern mit der gleichen Beschränkung. 

Von den Vertragsangestellten werden die Ordonnanzen den Aushilfsdienern, die 

Kanzleihilfskräfte den Kanzleigehilfen gleichgestellt werden. Das bezügliche Mehrerfordernis 

werde durch den sofort einzusetzenden Abbau dieses Personales gedeckt werden. 

Jene Gagisten, welche unter das Militär - Besoldungsübergangsgesetz fallen, werden 

vorläufig durch Gewährung von Ergänzungszulagen auf die neuen Besoldungsgebühren der 

Zivilstaatsbeamten gleicher Rangsklasse gesetzt werden. 

Redner bitte den Kabinettsrat, seine Ausführungen zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. 

Staatssekretär Dr. R a m e k wünscht, dass im Art. II, al. 2, der Kreis der mit 

Diensteszulagen zu beteilenden Rechtspraktikanten durch einen entsprechenden Zusatz auf 

jene Rechtspraktikanten eingeschränkt werde, die im richterlichen Vorbereitungsdienste 

stehen. 

Staatssekretär P a u l bemerkt, dass im Art. VII das Wort „Regiegebühren“ durch die 

Worte „Personalfahrpreise und Personalfrachtsätze“ zu ersetzen wäre. Weiters hätte der 

vorletzte Absatz der „Begründung“ folgende Fassung zu erhalten: „Zur Bedeckung dieses 

Mehrabganges im Staatshaushalte ist es notwendig, die Eisenbahntarife, und zwar die 

Personentarife um 50 %, die Gepäcks- und Gütertarife um 100 %, ferner die Post 

Telegraphen- und Fernsprechgebühren um 100 % zu erhöhen; weiters wird gleichzeitig eine 

entsprechende Erhöhung der gegenwärtig geltenden Personalfahrpreise und 

Personalfrachtsätze vorgenommen werden; endlich sind……“. 

Anschließend daran erörtert Staatssekretär P a u l die in Aussicht genommenen 

Tarifmaßnahmen und deren finanziellen Effekt. 

Staatssekretär Dr. L o e w e n f e l d -R u s s beantragt, dass die Mehl- und 
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Getreidetransporte von den Tariferhöhungen ausgenommen werden, da anderenfalls eine 

neuerliche Erhöhung des Brotpreises um 50 h per kg unvermeidlich sei. Redner nehme ferner 

an, dass Frischmilchtransporte in der Nähe der Städte auch weiterhin nach den bisherigen 

Tarifsätzen erfolgen werden. 

Staatssekretär P a u l spricht sich entschieden gegen den Antrag des Vorredners aus. Die 

Ausnahme der Mehl- und Getreidetransporte würde einen Ausfall von 400 Millionen Kronen 

bedeuten. Da das Erträgnis der Tariferhöhungen den für die Bezugsaufbesserungen 

erforderlichen Mehraufwand um 200 Millionen Kronen übersteige, wozu noch das Erträgnis 

der Preiserhöhung der Tabakfabrikate komme, so würde der erwähnte Ausfall von 400 

Millionen Kronen allerdings gedeckt werden können. Er warne jedoch wegen der 

unausbleiblichen Beispielsfolgerungen davor, eine Ausnahme von der generellen Erhöhung 

des Tarifs zu machen und hielte es für empfehlenswerter, wenn die aus der Tarifmaßnahme 

entstehende Erhöhung der Transportkosten für Mehl und Getreide zur Vermeidung einer 

Brotpreiserhöhung von der Finanzverwaltung übernommen werde. Was die Milchtransporte 

anbelange, so werde es in dieser Beziehung bei den bisherigen Tarifsätzen verbleiben. 

Staatssekretär Dr. R e i s c h pflichtet den Ausführungen des Staatssekretärs P a u l bei und 

erklärt sich bereit, dass im Falle unumgänglicher Notwendigkeit die infolge der eintretenden 

Tariferhöhungen sich ergebenden Mehrkosten der Mehl- und Getreidetransporte vom 

Staatsschatze getragen werden. 

Was den in Verhandlung stehenden Gesetzentwurf betreffe, so werde den 

Abänderungsanträgen der Staatssekretäre Dr. R a m e k und P a u l Rechnung getragen 

werden. 

Zu den Anregungen des Unterstaatssekretärs M i k l a s sei zu bemerken, dass die Bezüge 

der Seelsorgegeistlichkeit im Rahmen des vorliegenden Entwurfes nicht geregelt werden 

können, doch bestehe vom Standpunkte der Finanzverwaltung kein Bedenken dagegen, dass 

diese Regelung in einer gesonderten, gleichzeitig einzubringenden Gesetzesvorlage erfolge. 

Gegen eine Erhöhung des Ortszuschlages für die Beamten der V. und IV. Rangsklasse erhebe 

er keine Einwendung. 

Schließlich stelle er das Ersuchen, die koalierten Parteien mögen daran festhalten, dass 

keinerlei Änderungen an dem in parlamentarischer Behandlung stehenden 

Pensionistengesetze aus Anlass des vorliegenden Gesetzes vorgenommen werden. 

Der Kabinettsrat nimmt die zwischen den Staatsämtern für Heerwesen und für Finanzen 

vereinbarten Grundsätze für die Bezugsbehandlung der Militärpersonen zur Kenntnis; stimmt 

zu, dass die Bezüge der Seelsorger in einem einvernehmlich vom Kultusamte mit dem 
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Staatsamte für Finanzen auszuarbeitenden und gleichzeitig mit dem Nachtrage zum 

Besoldungsübergangsgesetze in der Nationalversammlung einzubringenden Gesetzentwürfe 

geregelt werden; beschließt, dass sich die Erhöhung des Ortszuschlages auch auf die Beamten 

der V. und IV. Rangsklasse zu erstrecken habe und demgemäß nur die Bezüge der I., II. und 

III. Rangsklasse von einer darüber hinausgehenden Erhöhung auszuschließen sind und 

ermächtigt den Staatssekretär für Finanzen zur Einbringung des dementsprechend geänderten 

Gesetzentwurfes in der Nationalversammlung. Schließlich genehmigt der Kabinettsrat die 

vom Staatssekretär für Finanzen aus diesem Anlasse in Aussicht genommenen Verfügungen 

hinsichtlich der Entlohnung der Überstunden und der Aufhebung gewisser Pauschalien. 
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